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Nichtrauchendenschutzgesetz 

Seit einem Vierteljahr ist in Brandenburg das Nichtrauchendenschutzgesetz in Kraft. Danach darf auch in Gaststätten 
nur geraucht werden, wenn dafür ein zweiter, komplett abgetrennter Raum vorhanden ist. Uns interessiert Ihre Meinung 
zur Umsetzung des viel diskutierten Gesetzes in Gaststätten. 

Ergebnisse der IHK-Umfragen  

Nichtrauchendenschutzgesetz 

Wie fällt Ihr Fazit nach einem Vierteljahr Nichtrauchendenschutzgesetz aus? 

 
Abstimmen..  

drucken 

zurück 

 

Die Regelung soll so bleiben. 16,8% 69
 
Die Regelung soll so bleiben, es müsste nur schärfer kontrolliert werden. 42,1% 173
 
Die Regelung soll abgeschafft werden und die Gastwirte entscheiden selbst, ob bei 
ihnen geraucht werden darf.

41,1% 169
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